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Umfang 

Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015 

 

Unternehmen (Zentrale) 

WESTAG AG  

 Hellweg 15  

DE - 33378 Rheda-Wiedenbrück 

  

 Geltungsbereich der Zentrale 

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 

- Arbeitsplatten, Schichtstoffe, Direktbeschichtung und Mineralwerkstoffe 

- Schalungen, Industrieplatten und Fahrzeugplatten 

-Türen/Zargen 

 

 weitere Standorte Geltungsbereich der Standorte 

Betriebsstätte II 
Westag AG 
Mauritz 64 
DE - 59329 Wadersloh 

Herstellung von 

- Arbeitsplatten, Verbundelementen, Fensterbänken und 
Mineralwerkstoff (GetaCore ) 

  

  

Standort-Bestimmungen 

Dieses Zertifikat wurde im Rahmen der Standortregelung erteilt. Die übergeordnete  
Firma (Zentrale) trägt die Verantwortung für die Aufrechterhaltung und Weiterentwick-
lung der Managementsysteme im benannten Umfang sowie die Steuerung der zentralen 
Aufgaben. 
 
 

Grundlagen 

Im Zertifizierungsaudit wurde der Nachweis erbracht, dass das Unternehmen inklusive 
aller auf diesem Zertifikat benannten Standorte ein Umweltmanagementsystem  
entsprechend DIN EN ISO 14001:2015 „Umweltmanagementsysteme-Anforderungen“ 
eingeführt hat und anwendet. 

    
 

Erstzertifizierung: Oktober 2019 
Vertragsnummer: 794 7014702 

Gültig ab: 11.10.2025 
Gültig bis: 10.10.2028 
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Stv. Leiter Managementzertifizierung 
Zertifizierungs- und Überwachungsstelle 
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Grundlage(n): 

 
ISO 14001  

 

 

 

Gültigkeit 

Die Gültigkeitsdauer des Zertifi-
kates beträgt drei Jahre.  

In dieser Zeit wird die Firma 
durch jährlich stattfindende Au-

dits überwacht. Das Zertifikat ist 
nur in Verbindung mit dem dazu-
gehörenden Zertifizierungs- und 

Überwachungsvertrag gültig. Alle 
Änderungen der Voraussetzun-

gen für die Zertifizierung sind der 
ift-Zertifizierungsstelle mit den 

erforderlichen Nachweisen un-
verzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 
Veröffentlichungshinweise 

Das Zertifikat darf nur unverän-
dert vervielfältigt werden. Es gel-

ten die Bestimmungen der „All-
gemeinen Bedingungen für die 

Zertifizierung von Management-
systemen“ 

 
Das Unternehmen ist berechtigt, 

das „ift-zertifiziert“-Zeichen ge-
mäß der ift-Zeichensatzung  

zu nutzen. 

 


